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Abstimmungsergebnis zur 30. ordentlichen Hauptversammlung der  

Burgenland Holding AG vom 15. März 2019 
 

 

 

Tagesordnungspunkt 5a 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Mag. Stefan Szyszkowitz gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   
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Tagesordnungspunkt 5b 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Ing. Mag. Michael Amerer gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   
 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 5c 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Frau Mag. Rita Heiss gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem Aktiengesetz 

zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu beschließen 

hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   



  Seite 3 von 5 

Tagesordnungspunkt 5d 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Mag. Johannes Lang gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   

 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 5e 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Dipl.-Ing. Franz Mittermayer gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach 

dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 

2022/23 zu beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   
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Tagesordnungspunkt 5f 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Mag. Jörg Sollfelner gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   

 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 5g 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 32 Aktionäre mit 2.790.602 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 1 Aktionär mit 1 Stimme 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Frau MMag. Ute Teufelberger gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   
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Tagesordnungspunkt 5h 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Dr. Norbert Wechtl gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   

 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 5i 
 

 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 

 

1. Stimmberechtigte Präsenz: 33 Aktionäre mit 2.790.603 Stimmen 

2. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.790.603 

3. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,02 % 

4. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.790.603 

5. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 32 Aktionäre mit 2.790.602 Stimmen 

6. Anzahl der Gegenstimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen 

7. Anzahl der Enthaltungen: 1 Aktionär mit 1 Stimme 

 

 

Beschluss: 

 

Der Antrag 

 

„Herrn Dipl.-Ing. Peter Weinelt gemäß der Satzung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft auf die längste nach dem 

Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu 

beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen“ 

 

ist damit angenommen.   


